
   
                          
Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen: 

      

  

  

  

 

 

Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein 

- Kasse -  

Weinstraße 19 

86757 Wallerstein 

ERTEILUNG EINER 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG UND EINES 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDATS 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer der Mitgliedergemeinden: 

Markt Wallerstein DE71GK100000291049 

Gemeinde Maihingen DE93GK200000291041 

Gemeinde Marktoffingen DE13GK300000291414 

Schulverband Wallerstein DE06GK400000291055 

 
 

Dieses Dokument bitte 
unterschreiben und 
unbedingt im Original an die 
VG-Wallerstein weiterleiten! 

1. Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige die Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein widerruflich, die nachfolgend bezeichneten, 

von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

2. SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein als Verwaltungsbehörde für den Markt Wallerstein, 

Gemeinde Maihingen, Gemeinde Marktoffingen und den Schulverband Wallerstein nachfolgend bezeichnete 

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 

der Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem 

ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird die Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein über den Einzug in dieser 

Verfahrensart unterrichten. 

Name und Vorname des Kontoinhabers:          
 

Kreditinstitut (Name):                                              BIC: 

            

IBAN: 

D E                     

(Hinweis: Die BIC-/IBAN-Nummer finden Sie auf Ihren Kontoauszügen) 
 

 

 

Forderungen (bitte ankreuzen) 
Gilt auch für 
rückständige 
Forderungen 

Kassenzeichen/Mandatsreferenz 

☐  Alle Abgaben, Gebühren, Steuern, Beiträge ☐  

☐  Grundsteuer ☐  

☐  Gewerbesteuer ☐  

☐  Hundesteuer ☐  

☐  Wasser-/Abwassergebühren ☐  

☐  Kindergartenbeiträge ☐  

☐  Pacht ☐  

☐  Verbesserungsbeitrag/Erschließungsbeitrag ☐  

☐  Mittagsbetreuung ☐  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         _____________________________________ 

Ort/Datum                         Unterschrift 



 
 VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 

WALLERSTEIN 

M a r k t  Wa l l e r s t e i n  –  G e m e i n d e  M a i h i n g e n  
G e m e i n d e  M a r k t o f f i n g e n  

 

W e i n s t r a ß e  1 9  –  8 6 7 5 7  Wa l l e r s t e i n  
Te l e f o n :  0 9 0 8 1 / 2 7 6 0 0   F a x :  0 9 0 8 1 / 2 7 6 0 - 2 0  

I n t e r n e t :  w w w. v g - w a l l e r s t e i n . d e  
 

 
 

Wichtige Information zur Erteilung einer Einzugsermächtigung, 

zukünftig SEPA-Lastschriftmandat 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben mit der Verordnung 

Nr. 260/2012 vom 14.03.2012 beschlossen, einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum 

zu schaffen. 

Hierzu wird der Zahlungsverkehr in den EU-Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein, 

Norwegen und der Schweiz zum 01.02.2014 auf das sogenannte SEPA-Verfahren (Single 

Euro Payment Area / Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) umgestellt. 

Dies hat zur Folge, dass in der Einzugsermächtigung (zukünftig SEPA-Lastschriftmandat) 

nicht mehr die Kontonummer und die Bankleitzahl angegeben werden, sondern die IBAN 

(International Bank Account Number / Internationale Bankkontonummer) und der BIC (Bank 

Identifier Code / Geschäftskennzeichen). 

Die IBAN besteht aus einer 22-stelligen, und der BIC aus einer 11-stelligen 

Buchstaben-/Zahlenkombination. 

Sie finden diese beiden Nummern in Ihren Kontoauszügen. 

Des Weiteren muss das SEPA-Lastschriftmandat der Kasse im Original vorliegen. 

Dies bedeutet, dass die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats zukünftig nicht mehr per Fax 

oder E-Mail erfolgen kann. 

Bitte achten Sie darauf, dass das SEPA-Lastschriftmandat vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben im Original der Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein zugeleitet wird. 

Da die erste Abbuchung im SEPA-Verfahren erst in 2014 erfolgt, handelt es sich bei dem 

hier hinterlegten Lastschriftmandat um ein sogenanntes Kombimandat, das die Abbuchung 

sowohl nach dem jetzigen, als auch nach dem SEPA-Verfahren ermöglicht. 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift werden Sie durch uns über den Einzug in 

dieser Verfahrensart unterrichtet. 

Weitere Informationen zur Umstellung des europäischen Zahlungsverkehrs finden Sie auch 

unter www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de (Rubrik Zahlungsverkehr) oder auf der offiziellen 

Internetseite der Deutschen Bundesbank www.sepadeutschland.de 

 

http://www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de/

